
UmschauErziehungsverantwortung rı ‚gl Konkordates VO 290.März
1024 ın Art. die Schul- und Er-und Erziehungsrecht ziehungsiragen. Ihre Kenntnis annn ın

Nachdem ın der abendländischen Ent- diesem kurzen Überblick als bekannt
wicklung der Staat neben der Familıe vorausgesetzt werden. Es se1l Jjedoch be-
un!: der Kırche sıch seiner VO  3 Natur merkt, daß dieses Konkordat ebenso wıe  >
un VO Gott gegebenen Verantwortung das badische und preußische auch nach
für Bıldung und Erziehung bewußt g_ Abschluß des Reichskonkordates noch iın
worden ist, besteht iıne durch die Jahr- Kraft ist (Art Q  e des Reichskonkordates).
hunderte fortdauernde Auseinanderset- Am ebr 1925 wurde das Ö  O el sch D
ZUNng die Abgrenzung der Rechts- Konkordat abgeschlossen. In Art I wird
bereiche zwıischen den Erziehungsträgern der Religionsunterricht als Pflichtfach in
iın fast en Kulturländern. Dabei1 ist es allen Schulen mit Ausnahme der Univer-
selbstverständlıich, daß diese Frage bald s1itaät festgelegt. Er sol1] VOo  >3 Lehrern eI-
hıer bald dort mit größter Heftigkeit teilt werden, die der Staat den VO
auftaucht, W as ın den manniıgfaltigsten den Bischöfen Beauftragten ernennt;
Ursachen seinen Grund hat untersteht, w as die Tre wıe die sitt-

Die Literatur des Jahres 1034, die sıch lıche Lebensführung angeht, der Aut-
miıt der Frage der Erziehungsträger De- sicht des Ortsbischots. Entzieht der Bi-
faßt, gibt eın eindrucksvolles Bild VO schot dem Religionslehrer die Erlaubnis,
jenem Ringen, WwWIı1e sıch in unsern Religionsunterricht erteilen, VOCI-

lıert uch das staatlıche ec dazu.Tagen VO  — Nsern Augen abspielt.
Es trıfit ıch guft, daß nunmehr ın Etwas ausführlicher wird die Frage des ö  7einem umfangreichen and die Konkor- Religionsunterrichts in Art i des I1

date, die unter der Regierung Pius a 1 Nn Konkordates VOo Sept.
abgeschlossen wurden, miıt wertvollen 1027 behandelt. Er ist Pflichttitach für alle
Anmerkungen versehen vorliegen öffentlıchen un! VO aa geldlich

ast alle diese Konkordate enthalten unterstützten Schulen. Die zuständiıgen
kiırchlichen Behörden bestimmen ehr-wichtige Bestimmungen über die Er-

zıehung un das Schulwesen. Wır wollen plan un Textbuch. Ernennung un Be-
hier VOo  } der Klerikerbildung absehen aufsichtigung der Religionslehrer erfolgt
und NUuUr ganz kurz die aut die übrıge nach den Bestiımmungen des GCiCc Auch
Erziehung bezüglıchen Bestimmungen hıer bedeutet die Entziehung der Missio

Canonica den Verlust des staatlıchenzusammenstellen. So garantiert das le T
1ä S e  e Konkordat VOo Maı KRechtes, Religionsunterricht erteıilen.

Die Erzıehungs- und Unterrichtsfragen1022 in Art ]  O der Kirche das Recht,
konfessionelle Schulen errichten und werden 1 italienisc hen Konkordat

unterhalten. Der Staat gewährleistet VO ebr. 1920 in Art 30——37 g_
den kontessijionellen Charakter, während regelt. Italıen betrachtet als Fundament A
die Kırche ihrerseits *ür ihre Schulen und Krönung der öffentlıchen Erziehung
die staatlıchen Gesetze e  ber das Privat- die katholische Lehre er co11 der
schulwesen tür verbindlıch ansıeht. Miıt Religionsunterricht nıcht 1Ur 1n den KEle-
großer Ausführlichkeit und Eindringlich- mentarschulen, sondern auch in den höhe-
eıt behandeln die Bestimmungen des ren Schulen erteilt werden, gemäß einem

Lehrplane, der gemeiınsam VO Heilıgen
Concordata egnante Sanctissimo Stuhl und vo Staat festgelegt werden

Domino Pı0 iniıta, latine et gal- soll Die Religionslehrer sollen VOT allem
lıce reddita et notis illustrata a Joanne Geistliche se1n, die VO  3 der kirchliıchen ba P  ‚ya

Restrepo Ü Rom 1034, Universitas Autorität approbiert sınd, und, soweıit
Gregoriana. Die deutschen Konkordate diese fehlen, Laien, die VO Bischof tür
lıegen 1n einer ehr handlıchen und geeignet erklärt werden. Widerrutt der
brauchbaren Ausgabe VOT ın dem üch- Bischof das Zeugnis der Eıgnung, ist

der Lehrer ohne weiıteres der staatlıchenlein VO e  e Reichskonkordat
und Länderkonkordate mit einer Eın- Vollmacht, Religionsunterricht -

leitung un! Sachverzeichnıis, L, u. AA Aul teılen, beraubt. Die kirchliche Autorität
Paderborn 1934 muß die Religionsbücher billıgen. In den

E E



für die vormilitärıische Erziehung errich- ligionsunterricht, die Religionslehrer, die
Organisationen der Avanguardisti konfessionellen Schulen, die Lehrer

un des Balılla sollen die Leitungen datür konfessionellen Schulen un 1  —  hre Bıldung
SOTBECN, daß die Kinder nıcht gehindert SOWI1e die Privatschulen.
Ssind, Sonn- und Fejiertagen ihre reli- Endlich hat das Osterreichische
g1ösen Pflichten erfüllen. Konkordat VOoO Juni 1033 1n Art

Das Konkordat miıt nı VO festgelegt, die katholische Kirche
Mai 1027 erkennt 1n Art I' der ka- das Recht habe, für den Religionsunter-

tholischen Kırche das ec A private riıcht und die relıg1ıösen Übungen 1 allen
Volks- un! höhere Schulen SOWIe Lehrer- Volks- und hoöheren Schulen SOTgen.
seminarien errichten. Sie stehen Die Leitung und unmiıttelbare Beautfsich-
ter der Leitung des Diözesanbischofs tigung des Relıigionsunterrichtes und der
und unterliegen der Inspektion des Un- kirchlichen Übungen ste der Kırche
terrichtsministeriums. Alle ÖOÖrdensschu- Verbindlichkeit des Religionsunterrichts
len sınd VO Bischof abhängig. Er kann und inanzielle Obsorge werden WwI1ıe bis-
infolgedessen Te Unterrichtssprache be- her gerege Der Religionsunterricht
stimmen. Alle enannten Schulen haben kann 1n Übereinstimmung mıit derf
Öffentlichkeitsrecht. Art behandelt lıchen Behörde erweıtert werden. Diesen
ausführlich die Frage des Religionsunter- erweıterten Religionsunterricht tinanziert
richtes. Er soll in en Schulen erteiılt vorläuhig dıie Kirche. Relıgionslehrer sind

grundsätzlich Geistliche. Es können aberwerden, und War 1n der Muttersprache.
Der Bischof bestimmt den Lehrplan; die auch Lajenlehrer und andere geeignete
LTextbücher müssen VO ıhm approbiert Personen verwendet werden. Diese ınd
werden. Er hat das Aufsichtsrecht +  ber an den Besıiıtz der Missio Canonica g-
den Religionsunterricht. Die Religions- bunden. Die Lehrpläne gestaltet die
lehrer bedürten ebentftfalls der Approba- Kirche, S1e approbiert auch die ehr-
tıon. bücher. Die der Kırche gegenwärtig -

Das preußische Konkordat VO tehenden Rechte und Befugnisse bezüg-
I Juni 1029 enthält bekanntlich keine lich des Schul- un Unterrichtswesens
Bestimmungen ber Erziehung un: bleiben gewahrt Kirchliche Orden un:!

Kongregationen haben das Recht, Privat-Schule. In dem otenwechsel VO
und August wırd aber ausdrücklich schulen ZUuU errichten, denen bei Beach-
darauf hingewiesen, daß damıit die VOeTI- tung der allgemeinen schulgesetzlichen
fassungsmäßigen Rechte der preuBßischen Bestimmungen Öffentlichkeitsrecht r

erkannt wird. Sie sollen unter bestimm-Katholiken insbesondere hinsichtlich der
kontfessionellen Schulen in keiner Weise ten Voraussetzungen subventioniert WerTr-
sachliıch beeinträchtigt werden, daß die den Durch eingehende Bemerkungen 1m

Zusatzprotokoll ZU AÄArt Ü werden diesepreußische Staatsregierung als ıne
selbstverständliche Pflicht erachte, die Bestimmungen noch erläutert. Von be-
1n der Reichsverfassung anerkannten C sonderer Bedeutung ist, daß den Diöze-
lız1ösen Rechte wahren un WIıe VOT- sanordinarien das Recht zusteht, Miı8-
gesehen Auswirkung Zu bringen. stände 1mM relıg1ös-sittlichen Leben der

Dagegen wird 1m d dı N (—  e Kon- Schüler WwIe auch nachteilige un!: -
kordat VO Okt 1032 1ın Art be- gehörıge Beeinflussung bei den a

lichen Schulbehörden beanstanden,stımmt, daß der Religionsunterricht x
den Dbadıschen Schulen nach Maßgabe die auf entsprechende Abhıilfe Bedacht
der Bestimmungen des Art. 149 ' nehmen werden. Es besteht insbesondere
dentliches Lehrfach ist und iın ber- Einverständnis darüber, daß 1m Burgen-

land konfessionelle Schulen als öffent-einstımmung miıt den Grundsätzen der
katholischen Kırche erteiılt wird. Das liche Schulen bestehen. Bei einer Ande-
Schlußprotokoll bemerkt ZUu ÄArt I daß IuNng der schulbehördlichen ÖOrganisation
die bezüglich des Religionsunterrichtes soll tür die bisherigen Vertretungen der

badischen Schulen geltenden Rechte Interessen der Kirche entsprechend VOT-
der katholischen Kirche auch weiterhin gesorgt werden.
aufrecht erhalten werden. So manniıgfaltig die Bestimmungen, die

Die Bestimmungen des 1 -  O  ( 11- hier 58a urz 1m wesentlichen skizzjiert
| MN  O Art —— und das Schluß- sınd, auch anmuten, 1n ihnen kommt das
protokoll Art behandeln den Re- Bestreben AÄusdruck, die unverletz-



— Üasehau  57  ? licf1en Rechte der Kirche sicherzustellen  und Erziehuhgsrecht“ ßéhandelt die Mün-  und auf der andern Seite die volle Zu-  chener Dissertation von Dr. Kar1 Lipp,  ständigkeit des Staates zu wahren. Ja,  Elternrecht  im katholischen Kirchen-  recht %. Diese Schrift stellt einen beacht-  die Kirche hat sich bereit gezeigt, im  Interesse einer reibungslosen Zusammen-  lichen Versuch dar, der das Schwer-  arbeit mit dem Staat auf ihr zukommen-  gewicht auf die Entwicklung im ı9. Jahr-  de Rechte weitgehend zu verzichten.  hundert legt und vor allem die Frage  Bieten die Konkordate praktische Re-  des Elternrechtes in den gemischten Ehen  gelungen, aus denen die grundsätzliche  behandelt. Die sehr wünschenswerte um-  fassende Behandlung des Elternrechtes  Stellung mit mehr oder weniger großer  Klarheit hervorleuchtet, so sucht unsere  in der katholischen Theologie und im  Zeit mit starkem Bemühen, diese Grund-  katholischen Kirchenrecht bietet der Ver-  sätze selber ans Licht zu heben. In einem  fasser nicht. Es scheint uns ein Zeichen  sehr umfangreichen Band von 537 Seiten  der Zeit zu sein, daß eine Dissertation  hat der bekannte Kanonist Francisco  wie die vorliegende heute von einer  philosophischen Fakultät angenommen  Blanco Näjera (Derecho docente de  la Iglesia, la Familia y el Estado)? diese  wurde. Auch bei dieser Arbeit wird der  Grundsätze dargestellt. Das Werk zerfällt  Leser an manchen Stellen kritische An-  merkungen zu machen haben.  in - drei große Teile: ı. Geschichte und  Prinzipien des Naturrechts und des gött-  Eine mehr praktischen als wissen-  lichen positiven Rechtes. In diesem Teil  schaftlichen Zwecken dienende Darlegung  werden umfassende Untersuchungen über  bietet in überaus klarer und verständ-  das Recht der Kirche, der Familie, des  licher Weise das Büchlein von Kardinal  Kindes, des Staates und ihre Beziehun-  Verdier, Erzbischof von Paris: La  question scolaire*, Es ist für die Hand  gen zueinander angestellt. Der Verfasser  setzt sich jeweils mit den falschen Theo-  der Erzieher und Eltern bestimmt und  rien auseinander und sucht die katho-  beantwortet die Fragen: Wem gehört  lische Auffassung gut zu begründen. Da-  das Kind? Welches sind seine Rechte?  bei wird allerdings die aktuelle Proble-  Kind und Kirche, Kind und Neutralität,  matik in den großen Kulturstaaten nur  Staat und Schule, die Kirche und das  hin und wieder gestreift. Der 2. Teil ist  große aktuelle Problem, warum weist  der kirchlichen Gesetzgebung, vor allem  man die Mitwirkung der Kirche zurück?  einer eindringlichen Analyse der Canones  Im Anschluß an die Erziehungsenzyklika  1372—1383 gewidmet. Eine große Fülle  des Heiligen Vaters werden die katho-  rechtshistorischen und rechtssystemati-  lischen Grundsätze klar dargelegt und  schen Materials ist hier zusammengetra-  auf die heutigen französischen Verhält-  gen. Man wird dem Verfasser sicher  nisse angewandt.  nicht zu nahe treten, wenn man in dem  Eine sehr offene und tief führende Be-  einen oder andern Punkte der Exegese  handlung erfährt ein Teilproblem der  anderer Meinung ist. Jedenfalls bietet er  französischen Schulfragen in der Schrift  einen in diesem Umfang noch nicht ver-  des bekannten Philosophen Etienne  suchten Kommentar zu den Schulbestim-  Gilson, Pour un ordre catholique ®  mungen des Kirchenrechts. In dem 3. Teil  Das Hauptproblem lautet: „Unterrichts-  wird die zivile Gesetzgebung dargelegt,  freiheit oder staatliche Unterstützung?“  wobei der Nachdruck selbstverständlich  Grundsätzlich ist Gilson selbstverständ-  auf Spanien liegt. Es ist aber auch ver-  lich der Meinung, daß beide Forderungen  sucht, das internationale Recht zu um-  miteinander zu vereinbaren seien, aber  reißen sowie eine sehr knappe Darlegung  in Anbetracht der französischen histori-  der Rechtslage in den einzelnen Ländern  schen Entwicklung sowohl wie der ak-  tuellen Mentalität des französischen Lai-  zu geben, die für eine allererste Orien-  tierung wertvoll ist.  zismus müsse man auf jegliche staat-  liche Unterstützung für die freien Schu-  Einen wichtigen Punkt aus dem Fra-  genbereich  „Erziehungsverantwortung  len verzichten, wolle man nicht die Un-  3 Manns Pädagogisches Magazin Heft  2 Comentario canönico-civil al Lib.  III, Tit. XXII „De Scholis“ del Codex  1412. Langensalza 1934, Beyer & Söhne.  Iuris Canmonici. Linares 1934, El Noti-  4 Paris 1934, Beauchesne,  ciero.  5 Paris o. J. [1934], Desclee De Brouwer.Uméchau
lichen Rechte der TC sicherzustellen un! Erziehuhgsrecht“ behandelt die Mün-
un auf der andern Seite die vVo ZU- chener Dissertation VOo  »3 Dr. x r 1 1 D,
ständigkeıt des Staates wahren. Ja, Elternrecht 1m katholischen Kiıirchen-

recht Diese Schrift stellt einen beacht-die Kırche hat sich bereit gezeigt, 1
Interesse einer reibungslosen Zusammen- lıchen Versuch dar, der das Schwer-
arbeit mit dem Staat auf ihr zukommen- gewicht auf die Entwicklung 1m I' Jahr-
de echte weitgehend verzichten. hundert legt und VOT em die Frage

Bieten die Konkordate praktische Re- des Elternrechtes in den gemischten hen
gelungen, denen die grundsätzliıche behandelt. Die sehr wünschenswerte

fassende Behandlung des ElternrechtesStellung mıiıt mehr oder weniger großer
Klarheit hervorleuchtet, sucht NSere ın der katholischen Theologie un!: 1m
eıit mi1t starkem Bemühen, diese Grund- katholischen Kırchenrecht bietet der Ver-
satze selber Licht heben In einem tfasser nıcht Es scheint uNns eın Zeichen
sehr umfangreichen and VO 537 Seıten der eıit Z seın, ine Dissertation
hat der bekannte Kanonist > ÖO wıe  —+ die vorliegende eute VO  } einer

phiılosophiıschen Fakultät angeNOMMmM:_-  \ (Derecho docente de
la Iglesıa, la Famiıilija el Estado diese wurde. Auch bei dieser Arbeit wird der
Grundsätze dargestellt Das Werk zertällt Leser 112 manchen Stellen kritische An-

merkungen machen haben.ın drei große Teile ı Geschichte und
Prinzıpilen des Naturrechts un!: des gött- ıne mehr praktischen als wissen-
lıchen positiven Rechtes. In diesem Teil schaftlıchen Zwecken dienende Darlegung
werden umfassende Untersuchungen er bietet 1n überaus klarer un! verständ-
das Recht der Kırche, der Famiılie, des lıcher Weise das Büchleıin VO Kardınal
Kiındes, des Staates und ihre Beziehun- Verdier, Erzbischot VO arıs: La

question scolaıre Es ist für die HandSgCcnh zueinander angestellt. Der Vertasser
sıch jeweıls miıt den falschen Lheo- der Erzieher und Elltern bestimmt und

1en auseinander un!: sucht die 0- beantwortet die Fragen: Wem gehört
lısche Auiffassung gut begründen. Da- das Kınd? elches iınd seine Rechte”
bei wird allerdings die aktuelle Proble- Kınd und Kırche, Kınd un! Neutralıtät,
matık 1n den großen Kulturstaaten Staat un! Schule, die Kirche un das
hın und wiıeder gestreift. Der A "Teıil ist große aktuelle Problem, Wäarum weist
der kirchlichen Gesetzgebung, VO  pA allem die Mitwirkung der Kiıirche zurück?
einer eindringlichen Analyse der anones Im Anschluß A die Erziehungsenzyklıka
1372— 1303 gewidmet. Eıne große Külle des Heıiılıgen aters werden die 0-
rechtshistorischen un rechtssystemati- ischen Grundsätze klar dargelegt un!:
schen Materıals ist hiıer zusammengetra- auftf die heutigen französıschen Verhält-
pen Man wird dem Vertiasser sicher nNıSse angewandt.
nıcht u ahe treten, wennl 11 1n dem ine sehr ofene un! tief führende Be-
einen oder andern Punkte der Exegese handlung ertährt eın  a Teilproblem der
anderer Meinung ist  n Jedenfalls bietet französischen Schulfragen in der Schrift
einen in diesem Umfang och nicht VeI - des bekannten Phılosophen | ©
uchten Kommentar den Schulbestim- ılson, OUr 50l Ordre catholique
MUNSECN des Kiıirchenrechts. In dem 23. Teıl Das Hauptproblem lautet: „Unterrichts-
wird die zıivile Gesetzgebung dargelegt, treiheıit der staatlıche Unterstützung?“
wobei der Nachdruck selbstverständliıch Grundsätzliıch ist Gilson selbstverständ-
auf Spanien lıegt Es ist aber auch VeCeI - lıch der Meınung, daß beide Forderungen
sucht, das internationale Recht miıteinander ZU vereinbaren selen, aber
reißen SOWIle ıne sehr knappe Darlegung in Anbetracht der französischen histori-
der Rechtslage in den einzelnen Ländern schen Entwicklung sowochl wıe der ak-

tuellen Mentalıtät des französischen Lai1-geben, dıe für ine allererste Oriıen-
tıierung wertvoll ist Z1ISMUS muUusse iInNnan auf jegliche staat-

liche Unterstützung für die freien Schu-Einen wichtigen Punkt dem BKra-
genbereich „Erziehungsverantwortun len verzichten, wolle inan nıcht die Un-

Manns Pädagogisches Magazın Heft> Comentarıo canönico-civiıl al Lıb.
III, 'Tıt. X XII „De Scholıis“‘ del Codex 1412, Langensalza 1034, eyer Söhne
Iurıs Canonicı]. ınares 1034;, El Notıiı- Parıs 1034, Beauchesne.
clero. D  D Parıs O, 1934]1; Desclee De Brouwer.



e terrichtsfreiheit und damit die Sicher- Soll die Frage „Erziehungsverantwor-stellung echter katholischer Erziehung tung un Erziehungsrecht“ auch einer
gefährden. Die Darlegungen sınd stellen- praktischen Lösung zugeführt werden,
weise rec temperamentvoll. Es tallt wiıird VOT allem darauf ankommen,
dem mit den französischen Verhältnissen die Eltern für ihre Erziehungsarbeit
weniger iıntım Vertrauten niıcht ganz tüchtig machen un die Familie als

3  3 leicht, dem Verfasser 1n allen seinenF den wichtigsten Vo ott gewollten Kr-
Darlegungen zuzustiımmen. Miıt größtem zıehungsraum aufzuweisen. Um dieses
Nachdruck weist darauf hın, daß der pädagogische Problem müht sich ı
freie Unterricht NUur ann seine Mission m ot in seinem uch „Esquisse
erfüllen könne, wenn die Leitung dieser d’une pedagogie tamılı;ale‘ 8. Er weiıst
Schulen für eın vorzüglich ausgebildetes die Verantwortlichkeit der Famıilie auf,
Personal oTgC, wenn Ssie die Lehrkräfte die Rolle, die Vater und Mutter Sple-
ihrer Eıgnung entsprechend auch einsetze len haben, Um sıch dann ganz den prak-
un S1e auch tinanziell sicherstelle. tiıschen Fragen moderner Familıienpäda-

Im Verlag VO Kösel Pustet hat gogiık zuzuwenden. Das Buch, das selbst-
der e  © ©  F,  S  J2 dieser kleinen ber- verständlich iranzösische Verhältnisse
sıcht ebenfalls ıne grundsätzliche Dar- berücksichtigt, kann auch dem deutschen
legung ® erscheinen lassen. Bischof Dr. N1- Leser wertvolle Anregungen bieten.
colaus z | e VO Berlin hat dem üch- Als Opus posthumum des bekannten
lein ein Geleitwort mıit auf den Weg Volkserziehers Anton Nn erschiengegeben. Es wırd hıer der Versuch g_ in dem großen „Handbuch der Erzie-
macht, thesenartig die echte der Fa- hungswissenschaft‘“‘, das VO D S -
milie, der Kırche un: des Staates dorfer, Raederscheidt u.Schr 5-
ihrer Wesensstruktur heraus abzuleiten, -  B herausgegeben wırd ine sehr
gegeneinander abzugrenzen und ihre Zu- wertvolle Famıilıenpädagogik. Wie alles,
sammenarbeit aufzuweisen. Die Schrift W as Heinen geschrieben hat, ist auch
sucht die Bedeutung dieser Probleme für dieser Beitrag mit einem starken Ein-
die aktuelle Lage in Deutschland sicht- Iühlungsvermögen un!: einer ehr kon-
bar machen. Sie wendet 5K  > an weite kreten Schau der aktuellen Verhältnisse
Leserkreise. un Schwierigkeiten gestaltet. Die —_

Eine gute Zusammenfassung der chul- sentlichen Fragen der FHamilıenpädagogik
un Erziehungsfragen 1n der tschecho- werden VO ıhm als einem Mann reich-
slowakischen Republik bieten mehrere ster Erfahrung un: selbstloser Liebe Z
Beıträge des sehr umfangreichen Buches Jugend un Volk ıin einer Banz prak-
39  1e€ eutschen Katholiken ın der tsche- tischen Art gestellt und beantwortet.
choslowakischen Republik. ıne Samm - Auch die beiden andern Beiträge die-
lung von Beiträgen ZUT geistigen un: reli- sSes Bandes, 99  1e€ Pädagogik der Kinder-
gıiösen Lage des Katholizismus und des tagesstätte‘ VO Elısabeth e  © und
Deutschtums“‘, das Msgr. Dr. Heinrich „Die Grundlagen meiner Pädagogik‘“ VOo  }

a herausgegeben hat Dr. Eıme- Marıa Montessori, werden allen
rich FA 1 stellt die tschechoslowa- jenen, die sıch um die Familienpädago-
kische Schulgesetzgebung ın relig1o0ns- Sik mühen, wertvolle Unterlagen bieten.
polıtischer Sicht dar und der d S - Vor allem der Beıitrag VOo Elısabeth
geber selber die katholische Schul- ıg behandelt in Ssouveräner Stoff-
bewegung und das katholische Schul- beherrschung die Entwicklung des Klein-
w Eesen. Man bekommt eın eindrucksvolles kindes un! die manniıgfachen Erziehungs-
ild VOo der schwierigen Situation VOT aufgaben, die ıne moderne Kindertages-
allem der katholischen eutschen Schule, stätte (Kindergarten und Kinderhort)
aber uch der andern Minderheiten ın eisten hat. Da diese Krziehungsarbeit
der ITschechoslowakei. ganz wesentlich Ergänzung un: ın INnan-

* Schröteler { Erziehungsverant- hen Fällen Ersatz der Familienerziehung
eın muß, kann gar nıcht anders se1in,wortung un Erziehungsrecht. Die Lehre als daß hier Seite Seite jene FragenVO  3 den Erziehungsträgern 1 Lichte

des päpstlichen Rundschreibens „Divinı Paris 1033, Editions Spes.
illius Magistrıi“ VO AI Dez 1929 Mün- Teil 111 Pädagogik und Didaktik
chen 1935 der Altersstufen, ünchen 1034,;,

Warnsdorf 1034, Opitz Kösel Pustet.



eru  LA} auft demrt werden, VO  —+ denen auchVater un dabei Gelegenheit hatte,
un Mutter Tag fü Tag stehen. kirchenpolitischen Gebiete eingehende
Unsere kurze Übersicht wird gezeigt Erfahrungen machen.

haben, daß das Problem „Erziehungs- Aus dem „Figaro‘„Autftsatz brachte als-
verantwortung und Erziehungsrecht“ ZUu bald der „Osservatore Romano** (Nr. 294
den vordringlichsten kulturpolitischen VO Dez 1934) längeren Aus-
und pädagogischen Fragen unserer eit ZUßg, der VO dort uch die „Kölnische
gehört Je stärker ian ıch heute auf Volkszeitung“ (Nr 351 VOo Dez.)
die große Bedeutung der Krziehung be- un dıe „Germania VOo gleichen Tag
S1INN notwendiger ist c volle (Nr 354) überging Der Gegenstand des
Klarheit über Verantwortung un Recht Aufsatzes und die hohe Stellung SeCcC1NCS

schaffen, da NUur 1ne reibungslose Verfassers dürtften aber rechtfertigen,
Zusammenarbeit der Erziehungsträger Wenn WITLT uch NSsSerTN Lesern die Haupt-
möglıch ist Um SO bedeutsamer ber gedanken des Artikels 1 ortge-
1St c uch die Mahnung der Erziehungs- tftreuen Übersetzung nach dem Original
enzyklıka verwirklichen, Jugend und vermitteln und CIN1gC erläuternde Be-
Eltern auf die Ausübung des eute be- merkungen beifügen.
sonders wichtigen un schwierigen Er- Benito Mussolını beginnt miıt
ziehungsberufes vorzubereıten. allgemeinen Rückblick auftf dıe Geschichte

Joseph chröteler S und Kennzeichnung der eıgenartı-
gen Natur kirchenpolitischen

Benito Mussolıinı ber iırche Kampfes Er schreiıbt:
und aa 39  1e€ Nn Geschichte der abendlän-

ÄAm ıI8 Dezember 1934 veröffentlichte dischen Zıiviılısation, VO der eıt des
der verantwortliche Leiter der italjieni- Römischen Reiches bis auf Nnsere Tage,

VOo  m} Diokletian bis aut Bısmarck lehrtschen Polı:tik der ariser Zeitung „Le
Figaro‘“ (Nr 352, Copyright Opera Mundi) uns, daß jedesmal wenn C1M Staat

Konüilıkt mmM 1ıt der Religion gerat, ecs derunter der Überschrift „L Eglise et Etat‘
Auslande ehr beachteten Aut- Staat ist der als Besijegter Au dem

Streit hervorgeht Eın Kamptf dıieatz L  ber das gewı1ß zeitgemäße ema
Kirche un Staat Der Aufsatz, der VO elıgıon ist ben eın Kampt das
Standpunkte des Faschismus geschrieben Ungreilfliche, das Unfaßbare;

1st 1Ne Kriegserklärung den Geist1ST enthält 1Ne eindringliche arnung
VOT jeglicher Art VO Kulturkampf un! Se1inNnemM tieisten und innersten Bereich

Es braucht nıcht mehr bewiesen WEeEeI-Kulturkampigelüsten
Unzähligemal 151 solche Warnung VO  $ den, daß während solchen Kampfies

kirchlicher Seıite ausgesprochen worden die dem Staat ZUT Verfügung stehenden
W afifen, selbst die schärfsten, ohnmäch-Immer wıeder haben VOT em die Päpste

ich für den Frieden zwischen Kırche un!‘ L1g ınd der Kirche tödlıche Wunden
beizubringen Die Kırche VOTLT allemStaat eingesetzt denn des berühm-

ten Wortes Tertullıans, daß das lut der die katholische Kırche geht 1N1VOCI-
äanderlıich siegreich auch —  15 den EMärtyrer der Samen Christen 1ST, bittertsten Kämpten hervor.weıiß die Kırche au ihrer langen Ge-

schichte Urc Wel Jahrtausende, weiche Eın Staat ermag NUr &r  ber -
dern Staat sSıiegenN,., Er kann dann sSeC1-Leiden un Gefahren gl schwerer Zu-

sammenstoß zwıischen den beiden höch- ne Siege 106 greifbare Gestalt geben,
F durch Auferlegung Verfas-sten Gewalten nıcht LU  ” für dıe relıg10se,

sondern auch für die staatlıche Gemein- sungsänderung oder 1Ne6 t+erritoriale Er-
schaft bedeutet oberung; kann 1ne Kriegsentschädi-

Es 1St aber sehr wichtig, daß dıe Ver- gung ordern Er ann dıe besiegte Na- A
treter der Staatsgewalt ebenfalls VO der tion ZUTC Entwaffinung oder ZU  —{ Annahme

bestimmten politischen der WITT-Notwendigkeit überzeugt 1n den Kon-
flikt miıt der Kirche meijden Daher schaftlıchen Systems zwingen,
1S5T esS sehr lehrreich sehen, WI1e diese Wenn 1Ne Natıon Krieg beginnt, fin-
Notwendigkeit miıt aller Klarheiıt und det S16 iıch materiellen Wirklich-
Schärfe VO hervorragenden Staats- eıt gegenüber, die gepackt getrofifen,

verstümmelt der verwandelt werdenin betont wiıird der die Lateranver-
miıt dem Heiligen Stuhle abschloß kann; aber A der Gegner ine Reli-


